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Beton nach SN EN 206:2013  
Expositionsklassen 
Die Expositionsklassen beschreiben die Umgebung des Betons und damit das Korrosion- und Angriffsrisiko dem 
der Beton selbst und die im Beton enthaltene und durch den Beton zu  schützende Bewehrung ausgesetzt sind. 
Meistens ist der Beton gleichzeitig mehreren Angriffen und Korrosionsrisiken ausgesetzt. 

Klasse Beschreibung 
der Umgebung 

Beispiele für die Zuordnung von Expositionsklassen 

Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko 
X0 Für Beton ohne Bewehrung 

oder eingebettetes Material 
für Beton mit Bewehrung 
oder eingebettetes Material 

Beton in Gebäuden mit sehr geringer Luftfeuchtigkeit 

Korrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung 
XC1 trocken oder ständig nass Beton in Gebäuden mit geringer Luftfeuchte; Beton, der ständig in Wasser 

getaucht ist
XC2 nass, selten trocken Langzeitig wasserbenetzte Oberflächen; vielfach bei Gründungen 
XC3 mässige Feuchte Beton in Gebäuden mit mässiger oder hoher Luftfeuchte; vor Regen ge-

schütztem Beton im Freien
XC4 wechselnd nass und trocken Aussenbauteile mit direkter Bewitterung; Beleuchtungsmasten, Balkone  

Korrosion, ausgelöst durch Chloride 
XD1 mässige Feuchte Betonoberflächen, die chloridhaltigen Sprühnebel ausgesetzt sind;  Einzelga-

ragen
XD2 nass, selten trocken Bauteile, die chloridhaltigem Sprühnebel ausgesetzt sind;   Schwimmbäder 
XD3 wechselnd nass und trocken Teile von Brücken mit Spritzwasserkontakt; Betonbeläge, Parkdecks 

Frostangriff mit oder ohne Tausalz 
XF1 mässige Wassersättigung, 

ohne Taumittel
senkrechte Betonoberflächen, die Regen und Frost ausgesetzt sind 

XF2 mässige Wassersät- 
tigung, mit Taumittel

senkrechte Betonoberflächen von Strassenbauwerken, die taumittelhaltigen 
Sprühnebeln ausgesetzt sind

XF3 hohe Wassersätti- 
gung, ohne Taumittel

waagrechte Betonoberflächen, die Regen und Frost ausgesetzt sind 

XF4 hohe Wassersätti- 
gung, mit Taumittel  

Strassendecken und Brückenplatten, die Taumitteln ausgesetzt sind, senk-
rechte Betonoberflächen die taumittelhaltigem Sprühregen und Frost ausge-
setzt sind

Chemischer Angriff durch natürliche Böden und Grundwasser 
XA1s 
( CH ) 

chemisch schwach angrei-
fend

Beton, der chemischem Angriff durch natürliche Böden und Grundwasser 
ausgesetzt ist. 
Zuteilung  der Klasse gemäss den  Grenzwerten der Tabelle 2                      
SN EN 206:2013 

XA2s 
( CH ) 

chemisch mässig angrei-
fend

XA3s 
( CH )

chemisch stark angreifend 

Chloridgehaltsklasse 

Die SN EN 206:2013  definiert unterschiedliche Anforderungen an den durch die Ausgangsstoffe eingetragenen 
Chloridgehalt für unbewehrten Beton  ( CI 1.0 ) , Stahlbeton  ( CI 0,20 )  sowie Spannbeton  ( CI 0.10 ) ,  ausge-
drückt als Massenanteil von Chloridionen im Zement.  
Die in der Preisliste ausgewiesenen Betone nach Eigenschaften entsprechen der Chloridgehaltsklasse  CI 0.10 .  
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Anwendungsbeispiele Expositionsklasse

NPK-Betone
Empfohlene Grenzwerte für Zusammensetzung und Eigenschaften von Beton

Bezeichnung Sorte 0
( Null )

Sorte A Sorte B Sorte C Sorte D
( T1 )

Sorte E
( T2 )

Sorte F
( T3 )

Sorte G
( T4 )

Grundlegende Anforderungen
Druckfestigkeitsklasse C12/15 C20/25 C25/30 C30/37 C25/30 C25/30 C30/37 C30/37
Expositionsklasse X0  (CH) XC2  (CH) XC3 (CH) XC4 (CH)

XF1 (CH)
XC4 (CH)
XD1 (CH)
XF4 (CH)

XC4 (CH)
XD1 (CH)
XF4 (CH)

XC4  (CH)
XD3 (CH)
XF4 (CH)

XC4 (CH)
XD3 (CH)
XF4 (CH)

Nennwert des 
Grösstkorns  ( Dmax )

32 32 32 32 32 32 32 32

Chloridgehaltsklasse 
( CI )

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Konsistenzklasse C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3
Zusätzliche Anforderungen

Frost-Tausalz-
widerstand

nein nein nein nein Mittel Hoch Mittel Hoch

AAR-Präventions-
Klasse gemäss SIA
Merkblatt 2042

Anfrage Anfrage Anfrage Anfrage Anfrage Anfrage Anfrage Anfrage

Sulfatwiderstand Nein Nein Nein Gemäss NA, Ziffer 5.3.4
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SIA Merkblatt  2042:  Präventionsklasse AAR   

           
          
  
            
         
           
                 
  

Klasse Beschreibung Beispiele für die Zuordnung 

R1       
R2        
R3       

B1        
  

    
    
   


B2      
   

    
    
   


B3      
     
     


   
    

P1          
  

P2           
       
 

P3    
   

       
    
 

            
            
 

Beanspruchungsklassen 
Risikoklassen B1 B2 B3 
R1 gering   
R2 normal   
R3 hoch   
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Konsistenzklassen 

Klasse Wert in mm Konsistenzbeschreibung 

Ausbreitmass 
F1  340 steif 
F2 350 bis 410 plastisch
F3 420 bis 480 weich
F4 490 bis 550 sehr weich
F5 560 bis 620 fliessfähig
F6 630 sehr fliessfähig 

Verdichtungsmass nach Walz 
C1 1.45 bis 1.26 steif
C2 1.25 bis 1.11 plastisch
C3 1.10 bis 1.04 weich

Setzmass ( Slump ) 
S1 10 bis 40 steif
S2 50 bis 90 plastisch
S3 100 bis 150 weich
S4 160 bis 210 flüssig
S5  220 Sehr flüssig 

Betonzusatzmittel 

Betonzusatzmittel werden, soweit beim Lieferwerk vorrätig, nur auf ausdrückliches Verlangen und unter 
alleiniger Verantwortung des Bestellers beigemischt. Für allfällige Schäden und Folgeschäden lehnt das 
Lieferwerk jede Haftung ab. Sie werden gemäss nachstehenden Preisen separat verrechnet. 

Verzögerer VZ Fr. 6.20 / kg
Frostschutz FS Fr. 4.85 / kg
Fliessmittel  ( Bisher: HBV ) FM Fr. 5.90 / kg
Luftporenbildner LP Fr. 4.20 / kg
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Betonsorten nach SN EN 206:2013

Expositionsklassengruppe A               XC1,     XC2 

     




 
 

 













 





 






 







 








 


 


 








 

 







 









  

 











 






 




 











  





 










 

  
 

   

 
          
          
          
          
          
          
              
          
          
          

Leichtverdichtbarer Beton 

         

Expositionsklassengruppe B               XC3 

          
          

          
          

Expositionsklassengruppe C                XC4,  XD1,  XD2a,  XF1 
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Stahlfaser-Beton 

Die Anwendung von Stahlfaser-Beton setzt sich immer mehr auch im Wohnungsbau durch. 
Erfahrung mit Bauteilen wie Fundamente, Bodenplatten und Kellerwände haben gezeigt, dass 
dieser Baustoff eine gute Alternative zur herkömmlichen Betonarmierung ist. Das Einbringen 
ist als Kranbeton sowie auch Pumpbeton gut geeignet. 

Preis pro kg Stahlfasern blank:           Preis auf Anfrage 
Preis pro kg Stahlfasern verzinkt:       Preis auf Anfrage 

Wir hoffen Ihr Interesse für diesen Baustoff geweckt zu haben und beraten Sie gerne über den 
Einsatz von Stahlfaser-Beton. 

Kunststofffaser-Beton 

Hochmodulpolymer-Kunststofffasern Concrix ES SF H880/40 für gleiche Anwendung wie 
Stahlfasern. 

Empfohlene Dosierung:  3 kg/m3 ,    Zuschlag per kg: netto Fr. 20.--  

Polypropylenfasern, als Zuschlag in fast allen Beton- und Überzugsorten verhindern Span-
nungs- oder Schwindrisse. 

Empfohlene Dosierung: 1kg/m3,      Zuschlag per kg: netto Fr. 25.-- 
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Überzug, Vorlagemörtel und Schmiermischung 
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Transportpreise Beton und Gesteinskörnungen ( in Fr., ohne MwSt. ) 

Die Transportpreise sind Mischpreise aus Kipper-, Silowagen- und Fahrmischer-Tarifen. Das 
Lieferwerk bestimmt die Wahl der Fahrzeugart und nimmt dabei soweit möglich Rücksicht 
auf die Wünsche der Kunden. 
Die Weiterverrechnung massiver Preiserhöhungen auf Dieseltreibstoff oder zusätzlichen 
eidgenössischen und kantonalen Abgaben werden ausdrücklich vorbehalten. 

PLZ Ortschaft Beton 
pro m3

Mindest-
Preis/Fuhre 

 6m3

Sand/Kies 
Verrechnung 

Fr./to.

Mindest-
Preis/Fuhre
12 Tonnen

8412 Aesch / Riet / Hünikon Fr. 24.70 Fr. 148.20 Fr.  8.80 Fr. 105.60
8544 Attikon Fr. 28.80 Fr. 172.80 Fr. 10.85 Fr. 130.20
8471 Bänk / Berg / Dägerlen Fr. 26.75 Fr. 160.50 Fr.   9.80 Fr. 117.60
8414 Buch a.I. / Bebikon Fr. 28.80 Fr. 172.80 Fr. 10.85 Fr. 130.20
8415 Berg a.I. Fr. 28.80 Fr. 172.80 Fr. 10.85 Fr. 130.20
8421 Dättlikon Fr. 28.80 Fr. 172.80 Fr. 10.85 Fr. 130.20
8474 Dinhard Fr. 28.80 Fr. 172.80 Fr. 10.85 Fr. 130.20
8444 Henggart Fr. 24.70 Fr. 148.20 Fr.  8.80 Fr. 105.60
8442 Hettlingen Fr. 24.70 Fr. 148.20 Fr.  8.80 Fr. 105.60
8413 Neftenbach Fr. 24.70 Fr. 148.20 Fr.  8.80 Fr. 105.60
8452 Niederwil Fr. 28.80 Fr. 172.80 Fr. 10.85 Fr. 130.20
8471 Oberwil Fr. 26.75 Fr. 160.50 Fr.  9.80  Fr. 117.60
8472 Ohringen Fr. 24.70 Fr. 148.20 Fr.  8.80 Fr. 105.60
8422 Pfungen Fr. 26.75 Fr. 160.50 Fr.  9.80 Fr. 117.60
8473 Reutlingen Fr. 26.75 Fr. 160.50 Fr.  9.80 Fr. 117.60
8471 Rutschwil Fr. 26.75 Fr. 160.50 Fr.  9.80 Fr. 117.60
8472 Seuzach Fr. 24.70 Fr. 148.20 Fr.  8.80 Fr. 105.60
8404 Stadel Fr. 26.75 Fr. 160.50 Fr.  9.80 Fr. 117.60
8474 Welsikon Fr. 26.75 Fr. 160.50 Fr.  9.80 Fr. 117.60
8542 Wiesendangen Fr. 28.80 Fr. 172.80 Fr. 10.85 Fr. 130.20
8408 Wülflingen / Veltheim Fr. 24.70 Fr. 148.20 Fr.  8.80 Fr. 105.60
8400 Winterthur Fr. 26.75 Fr. 160.50 Fr.  9.80 Fr. 117.60

übriges Stadtgebiet Winterthur Fr. 28.80 Fr. 172.80 Fr. 10.85 Fr. 130.20

Die Destinationstabelle ist nicht vollständig. Weitere Tarife geben wir Ihnen gerne bekannt. 

Eine Entleerungs- oder Wartezeit von 15min. pro Fuhre ist inbegriffen. Längere Entleerungs- 
und Abladezeit, sofern nichts spezielles vereinbart, werden mit  Fr.2.20/min. verrechnet. 

Regieansätze 

4-Achs Fahrzeuge: - Kipper, Silowagen oder Fahrmischer                  Fr. 170.-- / Std.                                                                                                                       
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Primär-Gesteinskörnungen:
( Verrechnung in Fr. pro Tonne, ohne MwSt. ) 

* =  nach SN 670 102 / EN 12 620 

Produkt 
Nr.

Bezeichnung Korn 
mm

Qualität Richtwert
t / m3

abgeholt 
Fr. / t

abgeholt 
Fr / m3

* 101001 Betonkies                                           0 - 16 GA85 1,82 32.95 60.--
* 101002 Betonkies                                           0 - 32 GA85 1,88 29.25 55.--

101003 Grabenkies / Leitungskies 0 - 16 1,82 26.40 48.--

101010 Schlemmsand / Leitungssand                                    0 - 2 1.51 36.40 55.--
101011 Spielsand 0 - 3 1,53 39.20 60.--
101012 Brechsand  ungewaschen 0 - 3 1.52 42.75 65.--

* 101013 Sand  gewaschen                               0 - 4 GF85 1.55 41.95 65.--
* 101014 Sand  gewaschen                               0 - 8 GF85 1.58 41.15 65.--

101015 Rheinsand, kalkarm 0 - 2 1.50 55.-- 75.--

* 101020 Rundkies  gewaschen                       4 - 8 GC85/20 1.61 37.25 60.--
* 101021 Rundkies  gewaschen                       8 - 16 GC85/20 1.63 36.80 60.--
* 101022 Rundkies  gewaschen                        16 - 32 GC85/20 1.65 31.50 52.--

101025 Geröll  gewaschen 32 - 45 1.65 26.70 44.--
101026 Grob-Geröll      ca. 60/ 90 unsortiert 1.61 24.-- 37.--
101027 Grob-Geröll      ca. 80/120 unsortiert 1.59 22.-- 35.--
101032 Bollensteine gross 35.40
101033 Eigene Findlinge 150.--

102030 Splitt  ungewaschen 2 - 5 1.35 45.95 62.--
102031 Splitt  ungewaschen 3 - 6 1.39 43.20 60.--
102032 Splitt  ungewaschen 4 - 8 1.43 40.60 58.--
102045 Brechkies  ungewaschen 4 - 25 1.45 27.60 40.--
102082 Schotter II Primär Dmax.63 1.54 14.30 22.--

301070 Wandkies 1                   1.94 15.45 30.--
301071 Wandkies 2 1.94 13.90 27.--

303090 Ackererde                     1.36 22.05 30.--
303091 Erde gesiebt                  0 - 20 1.25 32.-- 40.--



Seite 13                                        Seite 12 

Spezielle Gesteinskörnungen und Kiesgemische 
( Verrechnung in Fr. pro Tonne, ohne MwSt. ) 

*= nach SN 670 119-NA 

Produkt 
Nr.

Bezeichnung Korn 
mm

Qualität Richtwert 
t / m3

Abgeholt 
Fr. / t

Abgeholt 
Fr. / m3

201050 KFN Netstaler  geschlammt 0-15 1.90 56.05 106.50

201055 Fideriser Kiessand 0-45 1.76 61.65 108.50
201056 Fideriser Kleinbollensteine 63-120 1.60 61.80 97.65
201057 Fideriser Bollensteine 100-300 1.60 61.80 97.65
201058 Fideriser Findlinge 300-800 225.--

201070 Balzers Schotter 60-80 1.52 61.30 93.20

201080 Lägeron  Strassenkies 0-16 1.66 62.50 103.75

Euro Kiesgemische nach SN 670 119-NA

302520 RC-B  0/22  Kiesgemisch    * Dmax.32 OC85 1.70 16.50 28.--
302540 RC-B  0/45  Kiesgemisch * Dmax.63 OC85 1.70 13.55 23.--

302521 0/22  Primär-Kiesgemisch * Dmax.32 OC85 1.85 17.30 32.--
302541 0/45  Primär-Kiesgemisch   * Dmax.63 OC85 1.90 14.20 27.--

RC - Kiesgemische 

300100 RC  0/22  Kiesgemisch 1.70 15.30 26.-- 
300102 RC  0/45  Kiesgemisch   1.70 12.35 21.-- 
300103 Beton-Schotter D max. 63   **   1.64 7.30 12.-- 

Es sind nicht immer alle  Kiessorten im Werk verfügbar. Bitte um Anfrage. 

*   Bei Kiesgemischen nach  Norm SN 670 119-NA muss die Frostbeständigkeit bei einem Feinanteil zwischen 
     3% bis 12% mittels CBR-Wert nachgewiesen werden. Bei weniger als 3% Feinanteil im Kiesgemisch braucht     
     es keine solche Prüfung. 
** Dieses Mateial ist nur auf Anfrage verfügbar. 
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Dienstleistungen / Deponie-Gebühren

Big-Bag

       Ihrer        
               
frühzeitige Bestellung          

Deponie-Gebühren
Jeder Chauffeur muss sich vor dem Abladen des Materials beim Disponenten melden
und den Lieferschein ausfüllen. Bei nicht Einhalten dieser Vorschrift wird Ihm künftiges 
Deponieren bei uns Untersagt.

                       

                                             

                            

                 

             

               

Öffnungs- und Verladezeiten

          
           
   

Winterzuschlag

        

Zuschlag für Samstag / Sonntagsarbeit
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Bestellung des Betons 

Für eine einwandfreie Auftragsabwicklung von Bestellungen sollten diese bis spätestens
16.00 Uhr am Vortag erteilt werden.  
Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung Vorrang. 

Wichtige Angaben: 

Kunde: 
Vollständige Rechnungsadresse 

Baustelle: 
Adresse Baustelle, Strassenname und Nummer, Baustellennummer, bei mehreren Kranen de-
ren Bezeichnung 

Betonsorte: 
Nummer gemäss Preisliste ( Sortenbezeichnungen sind nur anzugeben, wenn sie von den An-
gaben der betreffenden Bestellnummer in der Preisliste abweichen ) 

Menge: 
Beton in m3 fertig verarbeitet und verdichtet 
Vorlagemörtel oder Schmiermischungen separat bestellen 

Lieferdatum und Zeit: 
Datum und Zeit (1. mal auf Baustelle) 
Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stossbetrieb stets mit 
einer Toleranz von einer halben Stunde. 

Einbau- und Abladeart: 
Kran, Pumpe, Förderband, Umschlaggerät (Grösse in m3 ) angeben, Kännel, auf Boden geleert 

Einbauleistung: 
m3 pro Stunde ( die Anzahl der benötigten Fahrzeuge, die Art und Grösse der Fahrzeuge wird 
vom Lieferwerk bestimmt ) 

Gefahrenhinweis: 
Frischbeton ist alkalisch und reizt Augen und Haut. Unbedingt geeignete Schutzkleidung tra-
gen. 

Spezielles: 

Allfällige Einschränkungen bei der Zufahrt ( Gewichte, Fahrzeuggrösse, Höhenbeschrän-
kungen, Brücken, Verkehrsbehinderungen ect. ) bitte immer bei der Bestellung dem Dispo-
nenten angeben. 
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-  Der Maschinist trägt die Uhrzeit des          
   Eintreffen und der Wegfahrt Baustelle   
   auf dem Lieferschein ein. 

-  Die Verrechnung des Auftrages erfolgt 
   wie beschrieben. Der Lieferschein   
   muss zwingend vom Kunden    
   unterschrieben werden. 


Auf frühzeitige Bestellungen sind wir 
angewiesen. Wir bemühen uns, 
abgemachte Termine einzuhalten, 
übernehmen jedoch keine Haftung für 
Schäden oder Wartezeiten, die durch 
verspäteten Arbeitsbeginn entstehen 
können. Bei höherer Gewalt, Verkehrs-
störungen, Betriebs-oder 
Maschinenschäden, Verstopfung der 
Betonförderleitungen und ähnliches 
lehnen wir jeglichen Schadenersatz    
oder Nachleistungen, die dadurch 
entstehen können, ab.  

 
Die Baustellenzufahrt muss für die 
entsprechenden Fahrzeuge gewährleistet 
sein. Bei schwieriger Zufahrt ist eine 
Einweishilfe bauseits unabdingbar. 
Strassen-und Trottoirabsperrungen sowie 
andere verkehrstechnische Regelungen 
sind vom Auftraggeber zu veranlassen. 
Für die Montage, Demontage und Reini-
gung der Förderleitungen sind bauseits 
kostenlose Hilfskräfte zur Verfügung zu 
stellen
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Fahrmischer-Betonpumpe FMBP 

  
Beton gem. Preisliste oder Preisabmachung 
Einsatzpauschale Fr. 400.--  inbegriffen 1,5 h auf 
Baustelle 
Mehrzeit Fr.     4.00  pro Min. 
Mehrlängen Fr.   20.--   pro Schlauch 

Pump- Preise: Fr.   20.-- pro m3     0,1 -   10m3

 Fr.   17.-- pro m3   10,1 -   20m3

 Fr.   15.-- pro m3   20,1 -   30m3

 Fr.   13.-- pro m3   30,1 -   40m3 

                               Fr.   10.--   pro m3    40,1 -  100m3

Fahrmischer-Pumpe

Fahrzeughöhe:       4.0m 
Fahrzeugbreite:      2.5m 
Fahrzeuglänge:    10.0m 
Ladekapazität:        4.5m3 
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Einbau von Beton in geschlossene Schalungen 
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Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie 

       Allgemeine Lieferbedingungen für Beton 

Allgemeine Lieferbedingungen 

Alle Aufträge für Lieferungen von Beton werden auf 
Grund der nachstehenden allgemeinen Lieferbedin-
gungen ausgeführt. Durch die Auftragserteilung 
anerkennt der Besteller die Gültigkeit der Lieferbe-
dingungen. Abweichende Bedingungen sind nur 
gültig, wenn sie vom Betonwerk schriftlich bestätigt 
worden sind.  

Für die Eigenschaften des frischen Betons sowie die 
Qualität des erhärteten Betons und der Prüfungen 
sind die der Bestellung zugrunde liegenden Normen 
massgebend. Lieferungen von Beton erfolgen ge-
mäss SIA 262. Für Frisch- und Festbetonprüfungen 
gelten die in der Norm SIA 262/1 aufgeführten 
Prüfnormen. 

1. Preislisten und Offerten

Die Basispreise der gedruckten Preislisten gelten, 
besondere Vereinbarungen vorbehalten, aus-
schliesslich für Bauunternehmer. Die darin enthal-
tenen Preise und Konditionen gelten bis auf Wider-
ruf oder bis zur Bekanntgabe neuer allgemein gül-
tiger Preislisten. Sie werden erst mit der Annahme 
eines uns auf Grund dieser Preislisten erteilten 
Auftrags verbindlich. Die Gültigkeit von besonderen 
Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarun-
gen auf 6 Monate beschränkt. 

Alle Preise verstehen sich für Lieferung ab Beton-
werk ohne MWSt. Die m3-Preise beziehen sich auf 
1m3 verarbeiteten Beton. 

Die Preise gelten ferner für Bezüge und Lieferun-
gen innerhalb der im Betonwerk geltenden Wer-
köffnungszeiten. Lieferungen ausserhalb dieser Zeit 
werden nur nach vorheriger Vereinbarung und 
gegen entsprechende Zuschläge ausgeführt. Wird 
Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der 
dafür festgesetzte Transportpreis für den kürzes-
ten, einwandfrei befahrbaren Anfuhrweg und die 
umgehende Betonübernahme durch den Besteller. 
Zusätzliche Wartezeit für Fahrzeug und Personal 
kann extra berechnet werden. 

Während der Wintermonate vom 1. Dezember bis 
Ende Februar kann ein Zuschlag verrechnet wer-
den. In Regionen mit extremen Witterungsverhält-

nissen, wie z. B. Bergregionen, kann in der Preislis-
te eine andere Zeitspanne festgelegt werden. 

2. Auftragserteilung und Auftragsannahme 

Aufträge sollen am Vortag bis spätestens 16.00 Uhr 
erteilt werden. Vorbestellungen geniessen in der 
Auslieferung den Vorrang. Das Betonwerk benötigt 
bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben 
über Betonsorte (gemäss massgebender Norm SIA 
262), Betonmenge, Einbauart und gewünschte 
Konsistenz, Lieferbeginn und Lieferprogramm. 
Aufträge und Lieferungsabrufe werden stets nach 
Massgabe der jeweiligen Lieferungsmöglichkeit 
angenommen. 

Wird bei Bestellungen Beton gemäss SIA 262 nach 
Eigenschaften verlangt, so sind die Eigenschaften 
nach SN EN 206-1 oder die NPK-Betonsorte anzu-
geben. 

Wird vom Besteller Beton gemäss SIA 262 nach 
Zusammensetzung verlangt, so sind detaillierte 
Abklärungen zur Machbarkeit zwischen Planer, 
Besteller und Betonwerk unumgänglich. Bei Beton 
nach Zusammensetzung garantiert das Betonwerk 
ausschliesslich die korrekte Zusammensetzung der 
Betonmischung im Rahmen der von der SN EN 
206-1 festgelegten Toleranzen. 

Für die Zuständigkeit von Änderungen sind genaue 
Weisungen vorzusehen. Sind für die Herstellung 
eines Betons Vorversuche notwendig, sind deren 
Kosten, nach vorheriger Absprache, durch den 
Auftraggeber zu übernehmen. 

3. Zusätze 

Die Zumischung von Betonzusatzmitteln ist in Be-
zug auf die Wahl von Produkt und Dosierung Ange-
legenheit des Betonwerks. Werden bestimmte 
Produkte und/oder Dosierungen vom Besteller 
verlangt, wird nur die Einhaltung der geforderten 
Zumischung garantiert. In diesem Fall wird jede 
Haftung für den erwarteten Erfolg dieser Zusätze 
und ebenso das Risiko nachteiliger Auswirkungen 
auf das Verhalten des Betons abgelehnt. Das Be-
tonwerk ist dabei zur Verrechnung eines Mehrkos-
tenzuschlags berechtigt. 
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6. Mängelrüge 

         
   
        
   
       
        
         
        
        
       
       
       

       
       
        
        
       
       
      
        
     
         
      
       
        
     
        

7. Zahlungsbedingungen 

       
      
     
     
  
       
      
      
     
      
       
       
     
   

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

       
      
      
      

Bern, September 2005 



Seite 21Seite 20

Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie 

Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnung 

Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteins-
körnungen 

1. Gewährleistung und Haftung 

Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftrags-
konformer Menge und Qualität. Massgebend für die 
Qualität sind ausschliesslich die in der jeweiligen 
Norm festgelegten Eigenschaften. Die für die Pro-
dukteigenschaften massgebenden Normen sind in 
der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. 
Die Produkte werden überwacht und zertifziert, 
soweit in der Norm gefordert. 

Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich 
das Lieferwerk, rechtzeitige und sachlich begründe-
te Mängelrüge vorausgesetzt, beanstandetes Mate-
rial kostenlos zu ersetzen, oder, wenn das Material 
beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen 
Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht 
vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung 
entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck 
nicht verwendbar ist. 

Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemässe und 
ungeeignete Verwendung von auftragskonform 
geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf 
Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für 
die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen, 
ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund 
mit Bindemitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbe-
handlung verwendet wird. 

Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen 
Liefermängel über die obigen Gewähr-
leistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich 
wegbedungen, insbesondere wird jede Haftung für 
weitergehende direkte oder indirekte Schäden 
ausgeschlossen. 

2. Mengen 

Für Schüttdichte (t/m3) und Liefermenge (t) sind 
die Messungen im Werk (nicht auf der Baustelle) 
verbindlich. In Werken, wo das Material gewogen 
wird, erfolgt die Umrechnung auf m3 aufgrund der 
neutral ermittelten Durchschnittswerte für Schütt-
dichte und Feuchtigkeit. 

3. Lademenge 

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben 
unsere Maschinisten und Chauffeure die Weisung, 
Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.  

4. Zufahrt 

Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im 
Auftrag des Kunden geschieht auf sein Risiko und 
seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht last-
wagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede 
Haftung abgelehnt. 

5. Termine 

Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine 
einzuhalten und eventuelle Verspätungen frühzeitig 
zu melden. Das Lieferwerk haftet nicht infolge 
verspäteter Anlieferung des bestellten Materials. 

6. Reklamationen 

Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu 
prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar 
nach Ablieferung des Materials anzubringen. 

7. Materialuntersuchungen 

Werden für einen bestimmten Verwendungszweck 
zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so 
gehen die entsprechenden Kosten, andere Abma-
chungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers. 

Bern, November 2006 


